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BFH: Keine Anwendung der 1%-Regelung bei ausschlieBlich
Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstétte

Sachverhalt

Der Klager und Revisionsklager ist Verkdufer in einem Autohaus und darf auf das Autohaus
zugelassene Vorfuhrwagen beruflich nutzen, die private Nutzung der Vorfuhrwagen ist
arbeitsvertraglich verboten. Aufgrund einer mindlich erteilten Gestattung darf der Klager
Vorfiihrwagen aus dem niedrigen Preissegment flr Fahrten zwischen Wohnung und
Arbeitsstatte nutzen. Ein Fahrtenbuch wurde nicht gefiihrt. Das Autohaus fihrte fir die
Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstatte eine Lohnversteuerung in Héhe von 0,03 %
eines Bruttolistenpreises von 23.000 Euro durch (8 8 Abs. 2 S. 3 EStG). Als private
Kraftfahrzeuge standen dem Klager ein PKW und ein Motorrad zur Verfiigung.

Im Anschluss an eine Lohnsteuer-AuBenprifung ging das Finanzamt von einer privaten
Nutzung(smdglichkeit) der Vorfihrwagen durch den Klager aus und setzte in den
Streitjahren 2004 und 2005 zusatzliche geldwerte Vorteile in Hohe der sog. 1 %-Regelung
an. Einspruchs- und Klageverfahren blieben erfolglos.

Entscheidung

Die Revision des Klagers ist begriindet. Allein die Gestattung der Nutzung eines
betrieblichen Fahrzeugs flur Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstatte begriindet keine
Uberlassung eines Fahrzeuges zur privaten Nutzung, denn der Gesetzgeber hat diese
Fahrten der Erwerbssphdre zugeordnet. Das FG muss nun prufen, ob die Fahrzeuge dem
Klédger dartber hinaus auch zu privaten Zwecken Uberlassen waren.

Uberlasst der Arbeitgeber einem Arbeitnehmer unentgeltlich oder verbilligt einen
Dienstwagen auch zur privaten Nutzung, fiihrt das zu einem geldwerten Vorteil, der
entweder mit der Fahrtenbuchmethode oder mit der 1%-Regelung zu bewerten ist (§ 8 Abs.
2S.2bis5i.V.m. § 6 Abs. 1 Nr. 4 S. 2 EStG). Die Anwendung der 1 %-Regelung setzt voraus,
dass der Arbeitgeber seinem Arbeitnehmer tatsachlich einen Dienstwagen zur privaten
Nutzung Uberlassen hat (BFH-Urteil vom 21.04.2010). Die unbefugte Privatnutzung des
betrieblichen PKW hat dagegen keinen Lohncharakter.

Bei der Tatsachenwdtirdigung, ob eine private Nutzung vorliegt, hat das FG den allgemeinen
Erfahrungssatz, dass zur privaten Nutzung Uberlassene betriebliche Fahrzeuge auch privat
genutzt werden, unzutreffend dahingehend ausgedehnt, dass der Anscheinsbeweis in allen
Fallen greift, in denen einem Arbeitnehmer ein betriebliches Fahrzeug zur Verfligung steht.
Nach der allgemeinen Lebenserfahrung ist zwar typischerweise davon auszugehen, dass ein
dem Arbeitnehmer auch zur privaten Nutzung Uberlassener Dienstwagen von ihm
tatsachlich auch privat genutzt wird. Weiter reicht dieser allgemeine Erfahrungssatz aber
nicht (BFH-Urteil vom 21.04.2010). Es lasst sich insbesondere kein allgemeiner
Erfahrungssatz feststellen, dass Arbeitnehmer Verbote missachten und damit einen
Kundigungsgrund schaffen. Dies gilt selbst dann, wenn der Arbeitgeber ein
arbeitsvertraglich vereinbartes Privatnutzungsverbot nicht Gberwacht.

Nach den bisher getroffenen Feststellungen des FG steht im Streitfall lediglich fest, dass die
vom Arbeitgeber des Klagers zu Betriebszwecken vorgehaltenen Vorfuhrwagen vom Klager
sowohl fur berufliche Zwecke als auch fur Fahrten zwischen Wohnung und regelmaRiger
Arbeitsstatte genutzt wurden. Allein die Nutzung eines betrieblichen Fahrzeugs fir Fahrten
zwischen Wohnung und Arbeitsstatte begriindet noch keine Uberlassung zur privaten
Nutzung. Der Gesetzgeber hat diese Fahrten vielmehr der Erwerbssphare zugeordnet (8 9
Abs. 1S.3 Nr.4 EStGund 84 Abs. 5S. 1 Nr. 6 EStG, BFH-Urteil vom 22.09.2010) und den
Wirkungszusammenhangen einfachgesetzlich durch einen beschrankten
Werbungskostenabzug Rechnung getragen. Das FG wird deshalb im zweiten Rechtsgang
den streitigen Sachverhalt insbesondere dahingehend weiter aufzuklaren haben, ob das



Privatnutzungsverbot vorliegend nur zum Schein ausgesprochen worden ist und dem
Klager ein Vorfihrwagen entgegen der arbeitsvertraglichen Regelung etwa auf Grundlage
einer konkludent getroffenen Nutzungsvereinbarung tatsachlich zur privaten Nutzung
Uberlassen war.

Betroffene Norm
§ 8 Abs. 2 EStG, § 6 Abs. 1 Nr. 4 EStG
Streitjahre 2004 und 2005

Vorinstanz
Niedersachsisches Finanzgericht, Urteil vom 11.03.2010, 1 K351/07

Fundstelle
BFH, Urteil vom 06.10.2011, VI R 56/10, BStBI 11 2012, S. 362

Weitere Fundstellen
BFH, Urteil vom 21.04.2010, VI R 46/08, BStBI 11 2010, S. 848, sieche Deloitte Tax-News
BFH, Urteil vom 22.09.2010, VI R 54/09, BStBI I1 2011, S. 354, siehe Deloitte Tax-News

www.deloitte-tax-news.de Diese Mandanteninformation enthalt ausschlie3lich
allgemeine Informationen, die nicht geeignet sind,
den besonderen Umstanden eines Einzelfalles
gerecht zu werden. Sie hat nicht den Sinn, Grundlage
far wirtschaftliche oder sonstige Entscheidungen
jedweder Art zu sein. Sie stellt keine Beratung,
Auskunft oder ein rechtsverbindliches Angebot dar
und ist auch nicht geeignet, eine personliche
Beratung zu ersetzen. Sollte jemand Entscheidungen
jedweder Art auf Inhalte dieser
Mandanteninformation oder Teile davon stltzen,
handelt dieser ausschlie3lich auf eigenes Risiko.
Deloitte GmbH Ubernimmt keinerlei Garantie oder
Gewabhrleistung noch haftet sie in irgendeiner
anderen Weise fur den Inhalt dieser
Mandanteninformation. Aus diesem Grunde
empfehlen wir stets, eine personliche Beratung
einzuholen.

This client information exclusively contains general
information not suitable for addressing the particular
circumstances of any individual case. Its purpose is
not to be used as a basis for commercial decisions or
decisions of any other kind. This client information
does neither constitute any advice nor any legally
binding information or offer and shall not be
deemed suitable for substituting personal advice
under any circumstances. Should you base decisions
of any kind on the contents of this client information
or extracts therefrom, you act solely at your own risk.
Deloitte GmbH will not assume any guarantee nor
warranty and will not be liable in any other form for
the content of this client information. Therefore, we
always recommend to obtain personal advice.


http://www.finanzgericht.niedersachsen.de/portal/live.php?navigation_id=13532&_psmand=53
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&sid=b89bf479664d219d72ec937d1766980b&nr=25071&pos=0&anz=1
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&sid=6b6b547b6820c79cf6b23c84728c3b41&nr=21931&pos=0&anz=1
http://deloitte-tax-news.de/steuern/arbeitnehmerbesteuerung-sozialversicherung/bfh-1-p-regelung-nur-bei-tatsaechlich-zur-privaten-nutzung-ueberlassenen-dienstwagen.html
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&sid=892eb2052d7d94244fd0ddd35fcefd0d&nr=22868&pos=0&anz=1
http://deloitte-tax-news.de/steuern/arbeitnehmerbesteuerung-sozialversicherung/bfh-dienstwagenbesteuerung-zuschlag-fuer-fahrten-zwischen-wohnung-und-arbeitsstaette-nach-tatsaechlicher-benutzung.html

	BFH: Keine Anwendung der 1%-Regelung bei ausschließlich Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte
	Sachverhalt
	Entscheidung
	Betroffene Norm
	Vorinstanz
	Fundstelle
	Weitere Fundstellen


